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Aktuelle Fassung der Änderungen zum EEG –  
Auszug zu vergütungsrelevanten Normen im Bereich der Photovoltaik 
 
Basis: Beschluss des Bundestages vom 29. März 2012 in Form des 

- Gesetzesentwurfes vom 6. März 2012 (BT-Drs. 17/887) 
- mit ergänzenden Regelungen des Umweltausschusses des Bundestages vom 28. März 2012   
   (BT-Drs. 17/9152) 
- mit ergänzenden Regeln des Vermittlungsausschusses vom 27. Juni 2012 (BT-Drs. 17/10103) 

 
Die aktuellen Änderungen des Gesetzes müssen nunmehr erneut vom Bundestag bestätigt werden. 
 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
5. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage nach 
Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig davon, ob der 
Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen Energieträgern in Be-
trieb gesetzt wurde; die technische Bereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an 
dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Er-
zeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des 
Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbe-
triebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, 

 
 

§ 32  Solare Strahlungsenergie 
 
(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie be-
trägt die Vergütung vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 bis einschließlich einer installier-
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ten Leistung von 10 Megawatt 13,50 Cent pro Kilowattstunde abzüglich der Verringe-
rung nach § 20b, wenn die Anlage 
 

1. in, an oder auf einem Gebäude oder einer sonstigen  baulichen Anlage angebracht 
ist und das Gebäude  oder die sonstige bauliche Anlage vorrangig zu anderen Zwecken 
als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 
 
2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs durchgeführt worden ist, oder 
 
3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetz-
buchs errichtet worden ist und 

 
a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht 
mit dem Zweck geändert worden ist, eine Anlage zur Erzeugung  von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie zu errichten, 
 
b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die Fläche, auf der die Anlage 
errichtet worden ist, ein Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinne der §§ 8 und 9 
der Baunutzungsverordnung ausgewiesen hat, auch wenn die Festsetzung nach 
dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert wurde, eine Anla-
ge zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu errichten, oder 
 
 c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem 
Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie aufgestellt worden ist und sich die Anlage 

 
 aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwe-
gen liegen, und sie in einer Entfernung bis zu 110 Metern, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet worden ist, 
 
bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 
Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, 
oder 
 
 cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, woh-
nungsbaulicher oder militärischer Nutzung befindet und diese Flächen 
zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinne 
des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im Sinne 
des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind. 

 
(2) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die 
ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
sind, beträgt die Vergütung, jeweils abzüglich der Verringerung nach § 20b, 
 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt 19,50 Cent pro Kilo-
wattstunde, 
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2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt 18,50 Cent pro Kilo-
wattstunde, 
 
3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt 16,50 Cent pro Kilo-
wattstunde und 
 
4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Megawatt 13,50 Cent pro Kilo-
wattstunde. 

 
(3) Für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ausschließ-
lich in, an oder auf einem Gebäude angebracht sind, das kein Wohngebäude ist und das 
im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs errichtet wurde, gilt Absatz 2 nur, wenn 
 

1. nachweislich vor dem 1. April 2012 
 

a) für das Gebäude der Bauantrag oder der Antrag auf Zustimmung gestellt 
oder die Bauanzeige erstattet worden ist, 
 
b) im Fall einer nicht genehmigungsbedürftigen Errichtung, die nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen ist, 
für das Gebäude die erforderliche Kenntnisgabe an die Behörde erfolgt ist oder 
 
c) im Fall einer sonstigen nicht genehmigungsbedürftigen, insbesondere ge-
nehmigungs-, anzeige und verfahrensfreien Errichtung mit der Bauausführung 
des Gebäudes begonnen worden ist, 

 
2. das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach dem 31. März 
2012 errichteten Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes steht oder  
 
3. das Gebäude der dauerhaften Stallhaltung von Tieren dient und von der zuständigen 
Baubehörde genehmigt worden ist; 

 
im Übrigen ist Absatz 1 Nummer 1 anzuwenden. 
 
(4) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und vorrangig dazu bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Wohngebäude sind Gebäude, die nach ihrer 
Zweckbestimmung überwiegend dem Wohnen dienen, einschließlich Wohn-, Alten- und 
Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtungen. 
 
(5) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf Grund eines technischen Defekts, 
einer Beschädigung oder eines Diebstahls an demselben Standort ersetzen, gelten abwei-
chend von § 3 Nummer 5 bis zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben Standort in-
stallierten Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb ge-
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nommen worden sind. Der Vergütungsanspruch für die nach Satz 1 ersetzten Anlagen 
entfällt endgültig. 

 
 

§ 64g Verordnungsermächtigung zu Vergütungsbedingungen auf Konversionsflächen  
 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Vergütungsbedingungen von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, woh-
nungsbaulicher oder militärischer Nutzung abweichend von § 32 Absatz 1 und unter Be-
rücksichtigung energiewirtschaftlicher, netztechnischer, naturschutzfachlicher und fi-
nanzieller Belange zu verbessern und hierbei insbesondere einen angemessenen Vergü-
tungssatz ab einer installierten Leistung von mehr als 10 Megawatt für Anlagen auf ge-
eigneten Flächen festzulegen. Zu diesem Zweck können in der Verordnung auch die ge-
eigneten Flächen festgelegt werden. 

 
 

§ 66 Übergangsbestimmungen 
 
(1) … 
 

12. § 32 Absatz 5 findet auch Anwendung auf Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie, die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
sind. Soweit Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie vor dem 
1. Januar 2012 durch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
auf Grund eines technischen Defekts, einer Beschädigung oder eines Diebstahls an 
demselben Standort ersetzt worden sind, gelten diese mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2012 abweichend von § 3 Nummer 5 bis zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben 
Standort installierten Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen, zu dem die ersetzten 
Anlagen in Betrieb genommen worden sind. 
 

…. 
 
(11) Der Vergütungsanspruch für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus sola-
rer Strahlungsenergie auf Konversionsflächen im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe c Doppelbuchstabe cc besteht auch auf Flächen, die rechtsverbindlich als Na-
turschutzgebiet im Sinne des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark 
im Sinne des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind, wenn die 
sonstigen Voraussetzungen des § 32 Absatz 1 Nummer 3 erfüllt sind, die Anlagen vor 
dem 1. Januar 2014 in Betrieb genommen worden sind und der Beschluss über die  Auf-
stellung oder Änderung des Bebauungsplans vor  dem 30. Juni 2011 gefasst worden ist. 
 
… 
 
(18) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 
die vor dem 1. April 2012 in Betrieb genommen worden sind, gilt nach dem 31. De-
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zember 2013 § 33 Absatz 4; im Übrigen gilt das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
am 31. März 2012 geltenden Fassung.  
 
Satz 1 gilt auch für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie in, an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden, die nach dem 31. 
März 2012 und vor dem 1. Juli 2012 nach § 3 Nummer 5 in Betrieb genommen wor-
den sind, wenn für die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nachweislich ein schriftli-
ches oder elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe des genauen Standorts 
und der zu installierenden Leistung der Anlage gestellt worden ist. 
 
(18a) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
nach § 32 Absatz 1, die nach dem 31. März 2012 und vor dem 1. Juli 2012 nach § 3 
Nummer 5 in Betrieb genommen worden sind, gilt nach dem 31. Dezember 2013 § 33 
Absatz 4 und im Übrigen, unabhängig von der installierten Leistung und vorbehaltlich 
des Absatzes 11, das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. März 2012 geltenden 
Fassung, wenn 
 

1. zur Errichtung der Anlagen ein Bebauungsplan erforderlich ist und der Beschluss 
über die letzte Änderung des Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich die Anlagen 
errichtet worden sind, oder, soweit noch keine Änderung dieses Bebauungsplans er-
folgt ist, der Beschluss über dessen Aufstellung vor dem 1. März 2012 gefasst wor-
den ist oder 
 
2. in den Fällen des § 32 Absatz 1 Nummer 2 kein Verfahren zur Aufstellung oder Än-
derung eines Bebauungsplans durchgeführt worden ist und der Antrag auf Einleitung 
eines Verfahrens nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuches vor dem 1. März 2012 gestellt 
worden ist. 

 
Für Strom aus Anlagen nach § 32 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c Doppelbuchstabe cc, 
die nach dem 30. Juni 2012 und vor dem 1. Oktober 2012 nach § 3 Nummer 5 in Betrieb 
genommen worden sind, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die 
Vergütung 15,95 Cent pro Kilowattstunde beträgt; werden diese Anlagen nach § 17 Ab-
satz 2 Nummer 1 registriert, gelten sie abweichend von § 20a Absatz 5 Satz 2 unabhän-
gig von der installierten Leistung als geförderte Anlagen im Sinne des § 20a Absatz 5 
Satz 1. 
 
(19) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 
die nach dem 31. März 2012 und vor dem 1. Januar 2014 in Betrieb genommen wor-
den sind, findet § 33 erst ab dem 1. Januar 2013 Anwendung. Satz 1 gilt nicht für 
Anlagen, die in den Anwendungsbereich des Absatzes 18 Satz 2 und 18a fallen; auf diese 
Anlagen findet § 33 Absatz 1 bis 3 und Absatz 5 keine Anwendung. 
 
(20) Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem 1. April 2012 nach 
§ 3 Nummer 5 in der am 31. März 2012 geltenden Fassung in Betrieb genommen 
worden sind, bestimmt sich der Inbetriebnahmezeitpunkt weiterhin nach § 3 Num-
mer 5 in der am 31. März 2012 geltenden Fassung. 


